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nicht wahr. Die SFR Jugoslawien ar
beitet auf Grund eines speziellen Ab
kommens seit 1964 in Organen des 
RGW, vor allem in den verschiede
nen Ständigen Kommissionen mit. 
Vertreter der VDR Laos, der VDR 
Jemen, der DR Afghanistan, der VR 
Mocambique und des Sozialisti
schen Äthiopien haben auf der Ta
gung im Sommer 1981 als Beobach
ter teilgenommen. Finnland arbeitet 
auf der Grundlage eines Abkom
mens vom Mai 1973 mit dem RGW 
zusammen. 1975 wurden weitere 
Abkommen mit Mexiko und Irak ab
geschlossen. Weitere Staaten haben 
ihr Interesse am Abschluß solcher 
Abkommen bekundet. Der RGW 
nimmt an der Arbeit der UNO mit 
Beobachterstatus teil. Mit zahlrei
chen internationalen ökonomischen 
und wissenschaftlich-technischen 
Organisationen unterhält der RGW 
Beziehungen auf verschiedenen Ebe
nen und in verschiedenen Formen. 
Das Statut des RGW wurde am
14. 12. 1959 auf der XII. RGW-Ta- 
gung angenommen und trat am
13. 4. 1960 in Kraft. Änderungen 
des Statuts erfolgten auf der XVI., 
der XVII., der XXX. und der 
XXXV. Ratstagung. Gemäß dem 
Statut hat der RGW das Ziel, durch 
Vereinigung und Koordinierung der 
Bemühungen der Mitgliedsländer 
des Rates zur weiteren Vertiefung 
und Vervollkommnung der Zusam
menarbeit und Entwicklung der —► 
sozialistischen ökonomischen Integra
tion, zur planmäßigen Entwicklung 
der Volkswirtschaft, zur Beschleuni
gung des wirtschaftlichen und tech
nischen Fortschritts in diesen Län
dern, zur Hebung des Standes der 
Industrialisierung in den Ländern 
mit einer weniger entwickelten In
dustrie, zur ununterbrochenen Stei
gerung der Arbeitsproduktivität und 
allmählichen Annäherung und An
gleichung des ökonomischen Ent
wicklungsniveaus und ständigen He
bung des Wohlstandes der Völker 
der Mitgliedsländer des Rates beizu

tragen (GBl. II 1981, Nr. 5.). Die 
wirtschaftliche und wissenschaft
lich-technische Zusammenarbeit der 
Mitgliedsländer wird auf der Grund
lage der Prinzipien des sozialisti
schen Internationalismus, der Ach
tung der staatlichen Souveränität, 
der Unabhängigkeit und der natio
nalen Interessen, der Nichteinmi
schung in die inneren Angelegenhei
ten der Länder, der vollen Gleichbe
rechtigung, des gegenseitigen Vor
teils und der kameradschaftlichen 
gegenseitigen Hilfe verwirklicht. 
Der RGW organisiert die Zusam
menarbeit seiner Mitgliedsländer 
mit dem Ziel, ihre natürlichen Res
sourcen rationell auszunutzen und 
die Entwicklung der Produktiv
kräfte zu beschleunigen. Er gibt sei
nen Mitgliedern Empfehlungen zur 
Koordinierung der Pläne für die 
Entwicklung der Volkswirtschaften 
und unterstützt sie bei gemeinsamen 
Maßnahmen zur Entwicklung der 
Industrie und Landwirtschaft, der 
Spezialisierung und Kooperation 
der Produktion, des Verkehrswe
sens und des Transports, zur Errich
tung wichtiger gemeinsamer Ob
jekte sowie zur Entwicklung des 
Warenumsatzes und des Austau
sches von Dienstleistungen, von wis
senschaftlich-technischen Erkennt
nissen und fortschrittlichen Produk
tionserfahrungen. Große Bedeutung 
haben die Beschlüsse zur besseren 
Ausnutzung der Ware-Geld-Bezie
hungen als Bestandteil der sozialisti
schen Planwirtschaft. Die praktische 
Tätigkeit des RGW beruht auf de
mokratischen Prinzipien. Empfeh
lungen (gemäß Art. IV, Ziff. i des 
Statuts zu Fragen der wirtschaftli
chen und wissenschaftlich-techni
schen Zusammenarbeit) und Be
schlüsse (gemäß Art. IV, Ziff. 2 des 
Statuts zu organisatorischen und 
Verfahrensfragen) werden nur mit 
dem Einverständnis der interessier
ten Mitgliedsländer angenommen. 
Empfehlungen verlangen die Bestä
tigung der kompetenten Organe der


